
Notizen

101

RiLi_2022.indd   101RiLi_2022.indd   101 30.11.2021   09:05:5230.11.2021   09:05:52

2. Richtlinien

28

2.3 Richtlinien für Vereine

1. Allgemeine Grundlagen und Zielsetzungen
Der LSB macht sich stark für eine sport- und bewe-
gungsorientierte Gesellschaft, in der eine lebendige und 
aktive Sportvereinslandschaft einen wesentlichen Bei-

trag leistet. Diese Richtlinie ermöglicht aus Mitteln der 
Finanzhilfe des Landes Niedersachsen eine finanzielle 
Förderung von Baumaßnahmen, die die Aufrechterhal-
tung und Ausweitung von Aktivitäten als Ziel haben, 

2.3.3. Richtlinie zur Förderung des Sportstättenbaus

6.  Antrags- und Abrechnungsverfahren
6.1.  Anträge sind an den BSN mit dort erhältlichen Antrags 

formularen zu stellen. Bei Gerätebeschaffung ist den 
Anträgen ein Kostenvoranschlag und ein Finanzie- 
rungsplan beizufügen.

6.2.  Über die Anträge wird in der Reihenfolge ihres Eingangs 
durch den BSN entschieden.

6.3.  Für Geräte (siehe Ziffer 4.1), die vor Erhalt des Bewil-
ligungs bescheides bestellt oder gekauft worden sind, 
wird kein Zuschuss gezahlt. Übungsveranstaltungen 
werden erst nach Erhalt des Bewilligungsbescheides be-
zuschusst.

6.4.  Der Gerätezuschuss ist innerhalb von 3 Monaten nach 
Erhalt des BSN-Bewilligungsbescheides unter Vorlage 
der Originalrechnung mit Zahlungsnachweis, Inventa-
risierungsvermerk oder Inventarverzeichnis abzurufen.
Bei Bewilligungsbescheiden des letzten Quartals eines 
Jahres, müssen die Zuschüsse bis zum 15. 1. des Folge-
jahres abgerechnet werden. Innerhalb dieser Frist nicht 
abgerufene Mittel verfallen.

6.5.  Die Abrechnung der Zuschüsse und der Fahrtkosten 
für die Übungsleiterinnen bzw. Übungsleiter oder Hel-
ferinnen bzw. Helfer hat halbjährlich auf den beim BSN 
erhältlichen For- mularen zu erfolgen.

 –  Termine: Die Abrechnungen für das 1. Halbjahr müssen 
spätestens bis zum 15. August des laufenden Jahres

 –  und die Abrechnungen des 2. Halbjahres müssen bis 
zum 15. Januar des Folgejahres an die Geschäftsstelle 
des BSN, Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10, 30169 
Hannover, eingereicht werden.

 –  Abrechnungen, die nicht innerhalb dieser Fristen beim 
BSN eingehen, werden grundsätzlich nicht mehr bear 
beitet. Eine Förderung für das entsprechende Halbjahr 
ist aus diesem Grund nicht möglich.

7. Nachweisführung
 –  Die Abrechnung der Maßnahmen (Einzelverwendungs- 
nachweis) dieses Aktionsprogramms muss alle mit der 
Maßnahme zusammenhängenden Originalunterlagen 
(Nachweis über die durchgeführten Übungseinheiten, 
Originalrechnungen bei Anschaffung von Sportgeräten 
und Inventarisierungsvermerk auf der Originalrech-

nung) enthalten und sind für Prüfzwecke 10 Jahre 
aufzubewah ren und verfügbar zu halten.

 –  Die durchgeführten Maßnahmen werden unter Be-
achtung dieser Richtlinie eigenverantwortlich abge-
rechnet.

8.  Einreichungsfristen
 – Bis zum 15.2. des Folgejahres ist dem LSB auf dem 
vom LSB erstellten Gesamtverwendungsnachweis zu 
bestätigen, dass die ausgewiesenen Beträge des vor- 
angegangenen Haushaltsjahres unter Beachtung der 
maßgeblichen Richtlinien verausgabt wurden.

9.  Prüfung der Mittelverwendung
9.1.  Die Prüfung der zweckentsprechenden Mittelverwen-

dung obliegt dem LSB bzw. den Wirtschaftsprüfern 
oder der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Daneben ist 
der Landesrechnungshof berechtigt, Prüfungen bei den 
Empfängern (LandesSportBund, Landesfachverbände, 
Sportbünde, Sport vereine), die Mittel aus der Finanzhilfe 
des Landes Niedersach sen erhalten haben, vorzuneh-
men (§ 6 Niedersächsisches Sportfördergesetz).

9.2.  Wird festgestellt, dass Mittel aus der Finanzhilfe des 
Landes Niedersachsen entgegen dieser Förderrichtlinie 
abgerechnet wurden, sind die Mittel vom Fördermittel- 
empfänger an den LSB zurückzuzahlen.

9.3.  Werden bei einer Prüfung Täuschungen zur Erlangung 
von Fördermitteln festgestellt, ist grundsätzlich eine 
Geldsumme in Höhe der Fördermittel für die gesamte 
Maßnahme aus Eigenmitteln des betroffenen Landes-
fachverbandes oder Mitgliedsvereins zurückzuerstatten. 
Daneben kommt die Verhängung von Verbandsstrafen 
gemäß § 11 der LSB-Satzung in Betracht.

9.4.  Der Rückzahlungsbetrag wird vom Tag des Zahlungsein-
gangs beim Fördermittelempfänger bis zum Tag des Zah-
lungsein gangs des Rückzahlungsbetrages beim LSB mit 5 v. 
H. über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich verzinst.

10.  Inkrafttreten/Gültigkeit
Diese Richtlinie tritt am 01.01.2017 in Kraft und ist bis zum 
31.12.2022 befristet.Über zwischenzeitlich notwendig wer-
dende Änderungen beschließt das zuständige LSB-Organ.
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2.3 Richtlinien für Vereine

die diesem Zweck dienen. Dazu gehören alle baulichen 
Anlagen für Sport, Bewegung und Begegnung
Die Richtlinie differenziert zwischen einer Förderung 
von Baumaßnahmen
 – zur Bestandssicherung
 – zur Bestandsentwicklung incl. Herstellung von Bar-
rierefreiheit

 –  und im Rahmen des Struktur- und Entwicklungsfonds 
Zur Bestandssicherung gehören Maßnahmen, die zur 
baurechtlichen, betriebsorganisatorischen und finan-
ziellen Absicherung der baulichen Anlagen erforderlich 
sind (inkl. Sanierung und Modernisierung).
Zur Bestandsentwicklung gehören bauliche Maßnah-
men, z.B. Erweiterungsmaßnahmen bestehender Anla-
gen, Umnutzung oder Umbau von Gebäuden und Frei- 
flächen, die dem Sportverein bisher nicht zur Verfü-
gung standen, Neubauten, die eine Neuausrichtung des 
Sportvereins unterstützen sowie die Herstellung von 
Barrierefreiheit. 
Die Herstellung von Barrierefreiheit im Gebäudebe-
stand soll im Rahmen der Umsetzungsmöglichkeiten 
berücksichtigt werden. Bei Neubauten soll in Anleh-
nung an das Nds. Behindertengleichstellungsgesetz 
(NBGG) und die Nds. Bauordnung (NBauO) in einem 
dem Bedarf entsprechenden Umfang Barrierefreiheit 
hergestellt werden. 
Maßnahmen der Bestandsentwicklung beinhalten einen 
höheren Planungsaufwand und sollen regionale gesell-
schaftliche, demografische und infrastrukturelle Fakto-
ren sowie Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen. 
Über diese Richtlinie werden damit Baumaßnahmen 
gefördert, bei denen es erforderlich ist, den „Status 
quo“ zu sichern. Es werden aber auch gezielt Baumaß-
nahmen unterstützt, die eine zukunftsorientierte Sport-
raumentwicklung ermöglichen. 
Mit dem Struktur- und Entwicklungsfonds werden 
Vereine in finanzschwachen Kommunen besonders 
gefördert. Die Baumaßnahmen sind hinsichtlich ihrer 
Notwendigkeit zu begründen.
Die finanzielle Unterstützung der Baumaßnahmen 
soll die Position des organisierten Sports als starker 
Netzwerkpartner im Wohnquartier, im Stadtteil, in der 
Gemeinde oder der Stadt stärken. 

2. Antragsberechtigte
2.1. Antragsberechtigt sind Sportvereine, die zum Zeitpunkt 

der Antragstellung ordentliches Mitglied im LSB sind. Über 
Ausnahmen entscheidet das zuständige LSB-Organ.

2.2. Zusätzlich sind nach vorheriger Prüfung durch den LSB 
antragsberechtigt:

 – Zusammenschlüsse von Sportvereinen gemäß 2.1. 
 – Sportvereine gemäß 2.1, die sich in begründeten 
Einzelfällen an Projekten anderer Träger beteiligen. 
Voraussetzung ist, dass die Sportvereine gemäß 2.1 
dafür anteilsmäßig (im Verhältnis zu seiner einge-
brachten Leistung) langfristig verbriefte Nutzungs-
rechte (gemäß 4.1.1) erhalten. Die Entscheidung 
über eine Förderung in diesen Fällen trifft das zustän-
dige LSB-Organ.

3. Gegenstand der Förderung
3.1. Förderungsfähig sind

 – Baumaßnahmen von Antragsberechtigten nach Ziffer 
2, die mit der sportlichen Nutzung im Zusammenhang 
stehen.

 – Ausgaben für Planung, Genehmigungsgebühren und 
Ausgaben für Strom-, Gas-, Wasser- und Abwasseran-
schluss, soweit diese mit der beantragten Baumaßnah-
me zusammenhängen.

 – der Ankauf von bisher nicht für sportliche Zwecke genutz-
ten baulichen Anlagen (kein Grundstückskauf). 

3.2. Nicht förderungsfähig sind
 – Verwaltungs- und Geschäftsräume.
 – langfristig oder überwiegend vermietete bauliche 
Anlagen (z.B. Vereinsgaststätten, Wohnungen, Pferde-
pensionsboxen, Caddyboxen. Dieses schließt auch die 
dazugehörigen Gebäude ein unabhängig davon, ob die 
Vermietung an Mitglieder erfolgt oder nicht).

 – Getränkelager, Kühlraum, separate Küche, Biergärten.
 – bauliche Anlagen der Banden- und Tribünenwerbung.
 – Kassenhäuschen.
 – Schönheitsreparaturen, Reparaturen im Rahmen der lau-
fenden Instandhaltung sowie Frühjahrsinstandsetzungen.

 – Gärtnerische Anlagen
 – Bauliche Maßnahmen (Garagen, Lagerräume, Werkstät-
ten, Rettungstürme, usw.), die primär im Zusammen-
hang mit dem Katastrophenschutz und der Lebensret-
tung stehen.

4. Fördervoraussetzungen
4.1. Allgemeine Fördervoraussetzungen
4.1.1. Eine Förderung kann nur gewährt werden, wenn

 – das Grundstück, die Gebäude und baulichen Anlagen 
sich im Eigentum des Antragsberechtigten befinden 
oder

 – dem Eigentum gleichstehende langfristige Rechte bzw. 
langfristig vertraglich eingeräumte Nutzungsrechte 
(z.B. aus Pachtverträgen) mit in der Regel einer Lauf-
zeit von noch mindestens 12 Jahren ab dem Jahr der 
Antragstellung bestehen. Ausnahmen bezüglich des 
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2.7 Richtlinien der Sportjugend Niedersachsen

 – Aktionstage/Projektwochen in Schulen/Kitas in Kooperati-
on mit Vereinen und ggf. Fachverbänden mit besonderem 
Schwerpunkt.

 – Schnupperangebote, bei denen Kinder und Jugendliche 
den organisierten Sport kennenlernen.

 – Initiativen, die Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit 
bieten, neue Bewegungserfahrungen zu sammeln und neue 
Sportarten kennenzulernen

 – Schulwettbewerbe in Kooperation mit Vereinen.
 – Bewegte Pausen.

Abrechnungsfähig sind:
 – Die Anschaffung oder Ausleihe von Sport-Kleingeräten und 
Arbeitsmaterialien bis zu maximal 150  €  pro Einzelmaß-
nahme sowie

 – Ausleihe von Sport-Großgeräten für Maßnahmen, an denen 
Sportvereine und Schulen bzw. Kitas teilnehmen bis zu 
maximal 500 € pro Einzelmaßnahme .

 – Honorare für Helferinnen und Helfer (max. 8,-€/UE/45 
min.) für eine unterstützende Tätigkeit bei der Durchfüh-
rung der geplanten Maßnahme bzw. für Übungsleitende 
mit max. 15,-€/UE/45 min.. 

 – Druckkosten, wenn sie in unmittelbarem Zusammenhang 
mit der geplanten Maßnahme stehen (z.B. für den Sport- 
gutschein für Erstklässler)

 – Durchführung eines moderierten Online-Austausches  
„Netzwerken vor Ort: Kita – Schule – Sportverein“ zu  
aktuellen Themen des Kinder- und Jugendsports mit max. 
280,-€ pro Maßnahme

Zur Verbesserung der Rahmenbedingungen der BeSS-Ser-
vicestelle können bis zu max. 10% der bewilligten  Mittel für 
Anschaffungen (z.B. Medien, Fachliteratur, maßnahmenbezo-
gene Verbrauchsmaterialien) abgerechnet werden.
Nicht abrechnungsfähig sind insbesondere:  
Speisen und Getränke jeglicher Art, Verwaltungsausgaben, 
Büromaterial, Gutscheine und Geldpreise,  Büro-/Kommuni-
kationstechnik und Bekleidung. 

2.2.4.2. Umfang und Höhe der Förderung
Die Höhe der Fördersumme richtet sich nach der Fördervari-
ante der jeweiligen BeSS-Servicestelle. Je Sportbund können 
für beliebig viele Maßnahmen insgesamt bis zu 2.000,-€ pro 
Kalenderjahr beantragt und ausgegeben werden.

Fördervariante I:
Die Stelleninhaberin bzw. der Stelleninhaber einer BeSS-Ser-
vicestelle übt die Tätigkeit in einem Sportbund aus:
Der Sportbund kann für beliebig viele Maßnahmen der 
BeSS-Servicestelle insgesamt bis zu 2.000,-€ pro Kalender-
jahr beantragen und ausgeben.

Fördervariante II:
Die Stelleninhaberin bzw. der Stelleninhaber einer BeSS-Ser-
vicestelle übt die Tätigkeit in zwei Sportbünden einer Sport-
region aus:
Der Sportbund, bei dem die Stelleninhaberin/der Stellenin-
haber angestellt ist, kann für beliebig viele Maßnahmen der 
BeSS-Servicestelle insgesamt bis zu 4.000,-€ pro Kalender-
jahr beantragen und ausgeben. Voraussetzung ist, dass die 
BeSS-Servicestelle nachweislich Maßnahmen in den beiden 
beteiligten Sportbünden durchführt.

Fördervariante III:
Die Stelleninhaberin bzw. der Stelleninhaber einer BeSS-Ser-
vicestelle übt die Tätigkeit in drei Sportbünden einer Sportre-
gion aus:
Der Sportbund, bei dem die Stelleninhaberin/der Stellenin-
haber angestellt ist, kann für beliebig viele Maßnahmen der 
BeSS-Servicestelle insgesamt bis zu 6.000,-€ pro Kalender-
jahr beantragen und ausgeben. Voraussetzung ist, dass die 
BeSS-Servicestelle nachweislich Maßnahmen in den drei 
beteiligten Sportbünden durchführt.

2.2.5. Antragsverfahren und Mittelauszahlung
Der Sportbund beantragt die mögliche Fördersumme für 
Maßnahmen (s. 2.2.4.2) gemeinsam mit der Fördersumme 
für das sportfachliche Personal auf dem vorgegebenen An-
tragsvordruck (2.1.5).
Die Fördermittelzusage erfolgt durch die sj Nds.
Der Sportbund rechnet möglichst umgehend nach Ab-
schluss der letzten Maßnahme, spätestens aber zum 31.12. 
des jeweiligen Kalenderjahres die durchgeführten Maßnah-
men mit der sj Nds. ab.

2.2.6. Nachweisführung
2.2.6.1. Der vorgegebene Abrechnungsvordruck ist zu ver-

wenden.
2.2.6.2. Sämtliche Belege sind im Original vorzulegen. Nach 

Bearbeitung werden die Originalbelege dem Zuwen-
dungsempfänger zurück gesandt. Diese sind von 
ihm gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zehn 
Jahre aufzubewahren.

2.2.6.3. Der Abrechnung muss eine Kurzdokumentation der 
durchgeführten Maßnahmen beigefügt werden.

2.2.6.4. Es gelten die Grundsätze der Allgemeinen Abrech-
nungsbestimmungen.

3. Prüfung der Mittelverwendung
3.1. Die Prüfung der zweckentsprechenden Mittelverwen-

dung obliegt dem LSB bzw. den Wirtschaftsprüfern 
oder der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Daneben ist 
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Abschlusses und der Laufzeit der bestehenden Rechte 
bedürfen der Genehmigung durch den LSB. 

 – eine zweckmäßige und wirtschaftliche Verwendung 
der Förderungsmittel u.a. durch grundsätzliches Ein-
holen von drei Angeboten ab einem voraussichtlichen 
Auftragswert von 3.000 Euro ohne Umsatzsteuer 
sichergestellt ist, öffentliche Finanzierungshilfen aus-
geschöpft wurden und Eigenmittel von mindestens 
10 v.H. der förderungsfähigen Ausgaben eingebracht 
werden. Nicht als Eigenmittel gelten Darlehen, deren 
Zins- und/oder Tilgungsraten von Dritten übernom-
men werden und nicht rückzahlbare kommunale 
Darlehen. 

 – mit der Baumaßnahme im Bewilligungszeitraum be-
gonnen wird. 

 – bei Baumaßnahmen bis 25.000 € Gesamtausgaben 
der oder die Beauftragte des Antragstellenden bis 
max. 24 Monate vor Antragstellung am Qualifixbau-
stein „Sportstättenbau – Von der Idee bis zur Nut-
zung“ oder einer adäquaten Veranstaltung  
(z.B. Beratungsgespräch) des zuständigen Sportbun-
des nachweislich teilgenommen hat. 

 – bei Baumaßnahmen ab 25.000 € Gesamtausgaben 
vor Antragstellung eine Beratung durch den Sport-
bund erfolgt ist und der Antragsteller schlüssig dar-
gelegt hat, wie er die Investition und die Folgekosten 
finanzieren kann. 

4.1.2. Eine Förderung kann nicht gewährt werden, wenn
 –  vor der Bewilligung mit der Baumaßnahme begonnen 
wurde bzw. keine schriftliche Genehmigung zum 
Maßnahmenbeginn gemäß der Eingangsbestätigung 
vorlag. In begründeten Einzelfällen (z.B. Gefahr im 
Verzug, unvorhergesehene Vorfälle oder Gescheh-
nisse, die einen unmittelbaren vorzeitigen Beginn 
erfordern), kann das zuständige LSB-Organ nach 
vorheriger Anrufung eine Ausnahmeregelung treffen. 

 – Zum Maßnahmenbeginn gehören das Eingehen 
verbindlicher Verträge/Verpflichtungen, die Auftrags-
erteilung und der Materialeinkauf. Nicht zum Maß-
nahmenbeginn gehören alle für die Planungsphase 
notwendigen Schritte.

 –  Die Baumaßnahme länger als zwei Jahre abgeschlos-
sen ist. Eine Baumaßnahme gilt dann als abgeschlos-
sen, wenn sie ihrer zweckmäßigen Bestimmung 
übergeben ist und dementsprechend genutzt wird.

4.2. Zusätzliche Fördervoraussetzung bei Bestandssiche-
rungsmaßnahmen  
Eine Förderung kann nur gewährt werden, wenn die 
förderungsfähigen Ausgaben der Baumaßnahme min-
destens 5.000,00 € betragen.

4.3. Zusätzliche Fördervoraussetzungen bei Bestandsent-
wicklungsmaßnahmen und bei Maßnahmen des Struk-
tur- und Entwicklungsfonds
Eine Förderung kann nur gewährt werden, wenn 
 – die förderungsfähigen Ausgaben bei Bestandsentwick-
lungsmaßnahmen mindestens 25.000 € betragen. Bau-
liche Maßnahmen als Beitrag zur Barrierefreiheit können 
auch unter 25.000 € Gesamtausgaben liegen.

 – ein „Zukunfts-Check“ erfolgt ist.
 – bei Vorhandensein eines abgestimmten Maßnahmen-
plans zur Sport(raum)entwicklung die Maßnahme 
daraus abgeleitet werden kann.

 – bei Fehlen bzw. Abweichung von einem abgestimm-
ten Maßnahmenplan zur Sport(raum)entwicklung die 
Maßnahme nachvollziehbar begründet werden kann 
und eine positive Stellungnahme mindestens des 
beteiligten Sportbundes vorliegt. 

5. Art und Höhe der Förderung
5.1. Allgemeines zu Art und Höhe der Förderung. Die För-

derung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss bewilligt. 
Eine Nachbewilligung ist nicht möglich.

5.2. Art und Höhe der Förderung bei Bestandssiche-
rungsmaßnahmen. Die Förderung wird in Höhe von 
maximal 30 v. H. der förderungsfähigen Ausgaben, 
höchstens jedoch bis zu einem Betrag von 100.000 €, 
gewährt. Die Mindestförderhöhe bei Bewilligung muss 
1.000 € betragen.

5.3. Art und Höhe der Förderung bei Bestandsentwick-
lungsmaßnahmen. Die Förderung wird in Höhe von 
maximal 35 v. H. der förderungsfähigen Ausgaben, 
höchstens jedoch bis zu einem Betrag von 100.000 €, 
gewährt.

5.4. Bei Baumaßnahmen von Vereinen in finanzschwachen 
Kommunen wird im Rahmen des Struktur- und Ent-
wicklungsfonds eine Förderung in Höhe von bis zu 
65 v. H. der förderungsfähigen Ausgaben, höchstens 
jedoch bis zu einem Betrag von 200.000 €, gewährt. 
Eine Förderung über 100.000 € bedarf der Einzel-
fallprüfung. Die Förderquote wird anhand der Veröf-
fentlichung „Kommunalfinanzen: Realsteuervergleich 
für Niedersachsen“ des Landesamtes für Statistik 
Niedersachsen festgelegt. Maßgeblich ist die „Abwei-
chung vom Vergleichswert“ der Steuereinnahmekraft 
der gemittelten letzten drei Jahre der Einheits- oder 
Samtgemeinden. Der Vereinssitz ist für die Gemeinde-
zuordnung maßgeblich. Angewendet wird jeweils die 
Fassung, die am 15.05. des dem Förderjahr vorausge-
henden Jahres vorliegt. Die Förderquote wird entspre-
chend der folgenden Tabelle festgelegt:
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Abweichung vom
Vergleichswert zur Steuer-

einnahmekraft (in %)
Förderquote

unter -50 65%
unter -40 bis -50 60%
unter -30 bis -40 50%
unter -25 bis -30 40%

6. Antrags- und Bewilligungsverfahren
6.1. Allgemeines zum Antrags- und Bewilligungsverfahren
6.1.1. Die Anträge werden beim zuständigen Sportbund 

eingereicht. Es werden nur Anträge auf den aktuellen 
LSB-Formblättern angenommen. 
Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Förderung 
besteht nicht. Fördervoraussetzung ist, dass der Ver-
ein die Gemeinnützigkeit durch Vorlage eines aktuellen 
Freistellungsbescheides, der nicht älter als fünf Jahre 
ist, nachweisen kann. Bei Maßnahmen, die einer 
Baugenehmigung bedürfen, muss ein Bauschild auf-
gestellt werden (siehe Publizitätsgrundsätze des LSB 
unter www.lsb-niedersachsen.de/Medienportal). 

6.1.2. Die Anträge auf Förderung von Sportstättenbaumaß-
nahmen sowie die Fristen zur Einreichung der Anträge 
sind bei dem jeweils zuständigen Sportbund abzufor-
dern bzw. nachzufragen.

6.1.3. Die Bestätigung des Antragseingangs durch den 
Sportbund berechtigt zum Maßnahmebeginn.

6.1.4. Änderungen der beantragten Baumaßnahme, der 
zeitlichen Abläufe sowie eine Abweichung im Finanzie-
rungsplan über 10 v. H. sind unverzüglich dem Sport-
bund (Maßnahmen bis 25.000 €) bzw. dem Landes-
SportBund (Maßnahmen ab 25.000 € und Maßnahmen 
im Rahmen des Struktur- und Entwicklungsfonds) 
anzuzeigen und bedürfen der Zustimmung. 

6.2. Antrags- und Bewilligungsverfahren bei Bestands-  
sicherungsmaßnahmen

6.2.1. Bei Baumaßnahmen bis 25.000,00 € Gesamtausgaben 
sind dem Antrag folgende Unterlagen beizufügen:
 – Antrag
 – Finanzierungsplan
 – Nachweis über die Eigentumsrechte bzw. Nutzungs-
rechte gemäß Ziffer 4.1.1

 – Ausgabenzusammenstellung
 – Lageplan und zeichnerische Darstellung
 – Nachweis der Teilnahme an einer Qualifixmaßnahme oder 
einer adäquaten Veranstaltung des zuständigen Sport-
bundes höchstens 24 Monate vor der Antragstellung.

6.2.2. Bei Baumaßnahmen über 25.000,00 € Gesamtausga-
ben sind dem Antrag folgende Unterlagen beizufügen:

 – Antrag
 – Finanzierungsplan
 – Baubeschreibung, Bedarfserläuterung
 – Nachweis der Eigentumsrechte bzw. Nutzungsrechte 
gemäß Ziffer 4.1.1

 – Baugenehmigung, wenn erforderlich, ersatzweise posi-
tiv beschiedene Bauvoranfrage

 – spezifizierte Kostenzusammenstellung nach DIN 276
 – Lageplan und zeichnerische Darstellung
 – Protokoll zum Beratungsgespräch durch den zuständigen 
Sportbund

 – Wirtschaftlichkeitsuntersuchung.
6.2.3. Über die Gewährung von Förderungen für Bestandssi-

cherungsmaßnahmen an die Förderungsempfänger ent-
scheiden die Sportbünde im Rahmen dieser Richtlinie 
und ihres pflichtgemäßen Ermessens unter Berücksich-
tigung der zur Verfügung gestellten Kontingente.

6.2.4. Bei genehmigungspflichtigen Baumaßnahmen erfolgt 
die Bewilligung nur bei Vorlage der Baugenehmigung 
spätestens bis zum 28.02. des Förderjahres. 

6.3. Antrags- und Bewilligungsverfahren bei Bestandsent-
wicklungsmaßnahmen

6.3.1. Dem Antrag sind zusätzlich zu den unter 6.2.2 genann-
ten Unterlagen folgende beizufügen:
 – Zukunfts-Check“. (bei Maßnahmen zur Herstellung 
von Barrierefreiheit und im Rahmen des Struktur- 
und Ent-wicklungsfonds auch bei Gesamtausgaben 
unter 25.000 €)

 – Auszug aus dem abgestimmten Maßnahmenplan zur 
Sport(raum)entwicklung.

 – wenn vom Maßnahmenplan abgewichen wird bzw. 
keiner vorliegt, mindestens eine positive Stellung-
nahme des zuständigen Sportbundes.

6.3.2. Für Bestandsentwicklungsmaßnahmen kann der 
Sportbund nur für die vom LSB bestätigten Bestand-
sentwicklungsmaßnahmen eine zweckgebundene Be-
willigung aus dem zugewiesenen Kontingent erteilen.

6.3.3. Für Maßnahmen im Rahmen des Struktur- und Entwick-
lungsfonds kann der Sportbund nur für die vom LSB be-
stätigten Maßnahmen eine zweckgebundene Bewilligung 
aus dem Struktur- und Entwicklungsfonds erteilen.

6.3.4. Bei genehmigungspflichtigen Baumaßnahmen erfolgt 
die Bewilligung nur bei Vorlage der Baugenehmigung 
spätestens bis zum 28.02. des Förderjahres.

7. Auszahlung
7.1. Die bewilligte Förderung ist grundsätzlich im Förderjahr 

abzufordern. Anderenfalls wird die Bewilligung aufgeho-
ben. 
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 – hauptberufliches Personal von Sportbünden (z. B. vom 
LSB bezuschusste Sportreferentinnen bzw. Sportreferen-
ten), das bereits in Vollzeit beschäftigt ist, die geförderte 
Stelle übernimmt,

 – im Vorfeld der Antragstellung zu Gunsten einer möglichen 
Förderung der Stundenumfang einer zu fördernden Person 
reduziert wurde, oder wenn die Trennung der Aufgaben-
felder (BeSS-Servicestelle und weitere Tätigkeit) nicht 
gewährleistet und nicht erkennbar ist.

Die Förderung von allgemeinen Verwaltungsaufgaben des 
Sportbundes ist ausgeschlossen.
Eine Förderung der Personalausgaben für die BeSS-Service-
stelle im Rahmen eines anderen Förderprogrammes aus der 
Finanzhilfe des Landes an den LSB ist ausgeschlossen.

2.1.3. Zeitraum der Förderung
2.1.3.1. Beginn der Förderung
Die Förderung beginnt nach abgeschlossener Prüfung der 
kompletten Antragsunterlagen durch die sj Nds. gemäß Ziffer 
2.1.4 dieser Richtlinien frühestens mit dem auf die Förder-
mittelzusage folgenden Monat. 

2.1.3.2. Beendigung der Förderung
Die Förderung endet grundsätzlich
 – spätestens nach 36 Monaten. Anschlussförderungen sind 
möglich.

 – wenn eine der Fördervoraussetzungen nach Ziffer 2.1.2 
dieser Richtlinien nicht mehr gegeben ist und zwar mit 
dem Zeitpunkt des Wegfalls der Fördervoraussetzung.

Über Ausnahmen zu den Ziffern 2.1.2 und 2.1.3 entscheidet 
das zuständige LSB-Organ.

2.1.4. Gegenstand, Umfang und Höhe der Förderung
2.1.4.1. Gegenstand der Förderung
Zu den Aufgaben einer BeSS-Servicestelle im Sportbund ge-
hören insbesondere:
Fit für Betreuungsmaßnahmen:
 – Initiierung und Unterstützung von sog. Qualitätszirkeln zur 
gemeinsamen Qualifizierung von Lehrkräften und Übungs-
leitenden,

 – Beteiligung an Qualifizierungsmaßnahmen für Übungslei-
tende und Vereinsvorstände für die Arbeit in Kooperatio-
nen mit Schulen und Kitas,

 – Beteiligung an Schulsport-Assistenz-Ausbildungen speziell 
für den Einsatz an Schulen.

Bewegt in die Zukunft:
 – Initiierung und Unterstützung von Aktionstagen im Bereich 
Bewegung,

 – Anregung von Kooperationen im Leistungssport (z.B. zur 
sportartübergreifenden Talentfindung in Talentschulen des 
Sports und zum Talenttransfer zwischen den Sportarten),

 – Anregung von Kooperationen zwischen Sportvereinen und  
Schulen in weiteren Feldern des Kinder- und Jugendsports,

 – Initiierung von Maßnahmen im Bereich Integration und 
Inklusion,

 – Zusammenarbeit mit den jeweiligen Sportreferentinnen bzw. 
Sportreferenten der Handlungsfelder in der Sportregion.

Entwicklung von Partnerschaften:
 – Zusammenführung von Partnern auf Basis der Kooperati-
onsvereinbarung „Leistungssportförderung und Schule“ 
zwischen dem Nds. Kultusministerium und dem LSB  
(Kita, Schule, Verein und andere Organisationen und  
Institutionen),

 – Zusammenführung von Partnern im Leistungssport (Kita, 
Schule, Leistungssport betreibende Vereine bzw. Landes-
stützpunkte),

 – Organisation eines lokalen Erfahrungsaustausches der be-
teiligten Partner.

Beratung und Service:
 – Beratung von Schulen, Kitas und Vereinen,
 – Initiierung und Begleitung von Maßnahmen in Schulen und 
Kitas,

 – Sicherstellung des Informationsflusses vom LSB und zum 
LSB.

Qualitätssicherung:
 – Mitwirkung am Runden Tisch der BeSS-Servicestellen auf 
LSB-Ebene,

 – Mitwirkung an Evaluationen des LSB bzw. der sj Nds.,
 – Initiierung von Maßnahmen der Qualitätssicherung vor Ort.

Die in dieser Förderrichtlinie zur Verfügung stehenden Mittel 
dienen der (anteiligen) Deckung von Personalausgaben (für 
eine Person).
Die Aufstockung des zugesagten Förderbetrags aus den 
Eigenmitteln des Sportbundes oder von Seiten Dritter ist bis 
zur Höhe der Ziffer 2.1.2.3 1. Spiegelstrich zulässig.  
Der maximale Förderbetrag ist begrenzt auf die tatsächlichen 
AG-Personalausgaben der BeSS-Servicestelle abzgl. evtl. 
Drittmittel und Eigenmitteln des Sportbundes.
Veränderungen, die für die Weitergewährung der Personal-
ausgabenförderung von Bedeutung sind, sind der sj Nds. 
unverzüglich mitzuteilen. 

2.1.4.2. Umfang und Höhe der Förderung
Die vorliegende Richtlinie sieht drei Fördervarianten vor:
Fördervariante I:
 – Die Stelleninhaberin bzw. der Stelleninhaber einer 
BeSS-Servicestelle übernimmt die Tätigkeit für einen 
Sportbund.

 – Die monatliche Höchstförderung beträgt 700,- €.
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7.2. Der Auszahlungsantrag für die Förderung ist an den 
Sportbund (Maßnahmen bis 25.000 €) bzw. den Landes-
SportBund (Maßnahmen ab 25.000 € und Maßnahmen im 
Rahmen des Struktur- und Entwicklungsfonds) inkl. aller 
die Baumaßnahme betreffenden Rechnungen (Kopien), 
mindestens in Höhe der Abforderung, und den Zahlungs-
nachweisen in Kopie einzureichen. 

7.3. Die Abforderung des Förderungsbetrages kann im Zuge 
des Baufortschrittes erfolgen. Ab einer Förderungssumme 
von 50.000 € ist eine Teilauszahlung (max. drei) des För-
derungsbetrages möglich. 

7.4. Ist beim Antrag auf Auszahlung bereits ersichtlich, dass 
die im Antrag angegebenen förderungsfähigen Ausgaben 
nicht erreicht werden oder Mehreinnahmen erzielt worden 
sind, überprüft der Sportbund bzw. der LandesSportBund 
die Höhe der Förderung und setzt diese neu fest. 

7.5. Für die Auszahlung der bewilligten Fördermittel ist der 
aktuelle Nachweis der Gemeinnützigkeit, der nicht älter als 
fünf Jahre ist, Voraussetzung.

8. Nachweisführung
8.1. Die Fertigstellung bzw. die Verwendung der Förderung ist 

spätestens ein Jahr nach Ablauf des Bewilligungszeitraums 
dem zuständigen Sportbund (Maßnahmen bis 25.000 €)
bzw. dem LandesSportBund (Maßnahmen ab 25.000 €) 
anhand der LSB-Formblätter zur Prüfung vorzulegen. In 
begründeten Ausnahmefällen kann eine Verlängerung 
dieses Zeitraums beim Sportbund bzw. LandesSportBund 
beantragt werden. 

8.2. Bei Baumaßnahmen mit einer bewilligten Förderung bis 
5.000 € kann auf die Vorlage des Verwendungsnachweises 
nach Ziffer 8.1 verzichtet werden. Die Fertigstellung ist gem. 
Ziffer 8.1 anzuzeigen.

8.3. Für jede geförderte Baumaßnahme sind alle die Baumaß-
nahme betreffenden Unterlagen (inkl. aller Belege, Nachwei-
se und entsprechender Verträge) für Prüfzwecke zehn Jahre 
vom Förderungsempfänger aufzubewahren und verfügbar 
zu halten. 

9. Rückforderungen
9.1. Wird bei der Schlussabrechnung festgestellt, dass die 

im Finanzierungsplan angegebenen Gesamtausgaben 
nicht erreicht oder Mehreinnahmen erzielt wurden, 
wird die Förderung neu ermittelt und auf die maximale 
Höhe der förderungsfähigen Ausgaben bis zur Höhe 
der ursprünglich bewilligten Förderung neu festgelegt. 
Der Eigenanteil kann dabei auf den Mindestanteil von 
10 % reduziert werden. Die zu viel ausgezahlten För-
dermittel werden zuzüglich Zinsen zurückgefordert. 

9.2. Die Förderung zuzüglich Zinsen wird zurückgefordert, 
wenn
 – mit der Baumaßnahme vor Genehmigung des Maßnahme-
beginns begonnen worden ist.

 – die beantragten Mittel zweckwidrig verwendet worden sind.
 – der Verwendungsnachweis nicht fristgerecht eingereicht 
wird.

 – Bei einem Verstoß gegen die Mitwirkungspflichten, insbe-
sondere nach Ziffer 6.1.4, kann die Förderung zzgl. Zinsen 
zurückgefordert werden.

In nachfolgenden Fällen vermindert sich der Rückforderungs-
betrag für die Zeit der zweckentsprechenden Verwendung der 
bewilligten Förderung um jährlich 10 v. H. beginnend mit dem 
auf das Förderjahr folgenden Jahr, wenn:
 – die geförderte Sportstätte vor Ablauf der Bindungsfrist nicht 
mehr zweckentsprechend genutzt oder veräußert wird.

 – die Mitgliedschaft der geförderten Sportvereine im LSB 
vor Ablauf der Bindungsfrist erlischt.

 – die Gemeinnützigkeit rückwirkend entzogen wurde.
 – die Beteiligung von Sportvereinen des LSB an Projekten 
anderer Träger vorzeitig aufgegeben bzw. gekündigt 
wird.

9.3. Die Bewilligung wird in Höhe des ermittelten Rück-
forderungsbetrages mit Angabe des Grundes formell 
aufgehoben. Bei einer teilweisen Zweckentfremdung ist 
entsprechend zu verfahren.

10. Prüfung der Mittelverwendung
10.1. Die Prüfung der zweckentsprechenden Mittelverwendung 

obliegt dem LSB bzw. den Wirtschaftsprüfern oder der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Daneben ist der Landes-
rechnungshof berechtigt, Prüfungen bei den Empfängern 
(Landessportbund, Landesfachverbände, Sportbünde, 
Sportvereine), die Mittel aus der Finanzhilfe des Landes 
Niedersachsen erhalten haben, vorzunehmen (§ 6 Nieder-
sächsisches Sportfördergesetz).

10.2. Wird festgestellt, dass Mittel aus der Finanzhilfe des Lan-
des Niedersachsen entgegen dieser Förderrichtlinie oder 
der Bewilligung abgerechnet oder verwendet wurden, sind 
die Mittel nebst Zinsen vom Fördermittelempfänger an den 
LSB zurückzuzahlen.

10.3. Werden bei einer Prüfung Täuschungen zur Erlangung von 
Fördermitteln festgestellt, ist grundsätzlich eine Geldsum-
me in Höhe der Fördermittel für die gesamte Maßnahme 
aus Eigenmitteln des betroffenen Sportvereins zurückzu-
erstatten. Daneben kommt die Verhängung von Verbands-
strafen gemäß § 11 der LSB-Satzung in Betracht.

10.4. Der Rückzahlungsbetrag wird vom Tag des Zahlungsein-
gangs beim Fördermittelempfänger bzw. ab Entstehen des 
Rückforderungsanspruchs bis zum Tag des Zahlungsein-
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Anlage 1

Antragsannahme
1. Die Sportbünde unterscheiden, gemäß Richtlinie, bei An-

tragsannahme zwischen Bestandssicherungsmaßnahmen 
und Bestandsentwicklungsmaßnahmen und listen diese 
getrennt auf.

2. Die eingehenden Anträge werden vom Sportbund auf 
Vollständigkeit überprüft und die Sportbünde führen die 
notwendigen, in der Richtlinie vorgegebenen Gespräche 
und Veranstaltungen mit den Vereinen durch.

3.  Bei Vollständigkeit der Unterlagen bei Maßnahmen unter 
25.000 € Gesamtausgaben erhält der antragstellende 
Verein vom Sportbund eine Eingangsbestätigung, die 
zum Maßnahmenbeginn berechtigt. Für Maßnahmen über 
25.000 € Gesamtausgaben ist dies nur in dringenden Fäl-
len (Gefahr in Verzug) auf Antrag und nach Abstimmung 
mit dem LSB möglich.

4. In begründeten Notfällen kann der Sportbund – auch 
wenn die Unterlagen nicht vollständig sind – für die Ver-
eine mit einer entsprechenden Stellungnahme eine Ge-
nehmigung zum Maßnahmebeginn beim LSB beantragen. 
Der Vorgang ist zu dokumentieren.

5. Das weitere Antragsverfahren trennt jetzt Maßnahmen 
mit Gesamtausgaben bis 25.000 € und Maßnahmen über 
25.000 €. 

6. Bei Maßnahmen bis Gesamtausgaben 25.000 € wird der 
Antrag richtlinienkonform weiter vom Sportbund bear-
beitet.

7.  Alle vollständigen Anträge bei Maßnahmen über 25.000 € 
und allen Maßnahmen im Rahmen des Struktur- und Ent-
wicklungsfonds werden im Laufe des Jahres spätestens 
bis zum 01.10. beim LSB vorgelegt.

8. Die Bestandsentwicklungsmaßnahmen werden mit Stel-
lungnahme des Sportbundes weitergeleitet.

9.  Die Aktenführung (von der Prüfung der Unterlagen nach 
vollständiger Einreichung durch den Sportbund bis zur 
Vorlage und Prüfung des Verwendungsnachweises) aller 
Anträge über 25.000 € und im Rahmen des Struktur- und 
Entwicklungsfonds erfolgt durch den LSB. Nach Vorlage 
der Anträge für das laufende Antragsjahr teilt der LSB 
dem Sportbund mit, ob der Antrag auf die Auflistung ge-
setzt werden kann.

10. Bestandsentwicklungsmaßnahmen, die als solche vom 
LSB bestätigt wurden, können von den Sportbünden auf 
die ‚Auflistung Bestandsentwicklung‘ gesetzt werden. An-
derenfalls kann der Antrag als Bestandssicherungsmaß-
nahme angenommen werden oder der Antrag wird zur 
Nachbesserung für das Folgejahr an den Antragstellenden 
zurückgegeben.

11. Die Auflistungen aller für eine Bewilligung vorgesehenen 
Anträge müssen bis 30.11. beim LSB vorliegen. Verspätet 
eingereichte Auflistungen haben eine 10% Kürzung pro 
verspäteter, angefangener Eingangswoche für das Kontin-
gent zur Folge.

Bewilligung
12. Bewilligungen für Maßnahmen, bei denen eine Baugeneh-

migung erforderlich ist, dürfen nur erteilt werden, wenn 
eine solche zum Bewilligungszeitpunkt vorliegt. 

13. Für alle Bestandssicherungsmaßnahmen erteilt der 
Sportbund die Bewilligungen aus seinem ihm zugewiese-
nen Kontingent eigenverantwortlich.

Durchführungsbestimmung für Sportbünde und LandesSportBund Niedersachsen e. V. zur Richtlinie zur 
Förderung des Sportstättenbaus 

gangs des Rückzahlungsbetrages beim LSB mit 5 v. H. über 
dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich verzinst.

10.5. Allen Prüfungsinstanzen sind bei einer Prüfung alle Unter-
lagen wie Protokolle, Rechnungen, Verträge, Zuwendungen 
Dritter, Spendenbescheinigungen, Jahresabschlüsse des 
Förderungsempfängers, Kontoauszüge und Darlehensver-
träge etc. vorzulegen. Ferner ist den jeweiligen Prüfern die 
Besichtigung jeder Räumlichkeit der Baumaßnahme und 
ggf. auch von bereits durchgeführten Baumaßnahmen zu 
ermöglichen. Kann ein Vor-Ort-Prüftermin aus Verschulden 
des Fördermittelempfängers nicht durchgeführt werden, 
trägt dieser die entstandenen Ausgaben.

11. Durchführungsbestimmung für Sportbünde
Die einzuhaltenden Verfahrensschritte durch die Sportbün-
de zur Abwicklung der Sportstättenbauförderung für die 
Sportvereine sind in der „Durchführungsbestimmung für 
Sportbünde und LandesSportBund Niedersachsen e. V.“ in 
der Fassung gültig ab 1.1.2022 geregelt.

12. Inkrafttreten/Gültigkeit
Diese Richtlinie tritt am 01.01.2022 in Kraft und ist bis zum 
31.12.2023 befristet. Über zwischenzeitlich notwendig  
werdende Änderungen beschließt das zuständige LSB-Organ.
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förderfähig sind Honorare für Übungsleitende. Das Ho-
norar muss vom Verein unbar an den/die ÜL ausgezahlt 
werden. Der Zuschuss darf das ausgezahlte Honorar 
nicht überschreiten (Ausgenommen sind Personen im 
Freiwilligendienst sowie hauptberufliches Personal des 
Antragsberechtigten bei der Durchführung der Koopera-
tionsgruppe während der Arbeitszeit).

6. Nachweisführung
Das Abrechnungsformular muss spätestens 8 Wochen 
nach Beendigung der Kooperationsmaßnahme bei der 
sj Nds. vorliegen. Es ist vom der vertretungsberechtigen 
Vorstand des Zuschussempfängers sowie der Leitung der 
Kindertagesstätte rechtsverbindlich zu unterzeichnen. 
Abrechnungen von Maßnahmen, die im letzten Quartal 
abgeschlossen werden, müssen bis spätestens 15. Januar 
des Folgejahres vorliegen. Grundsätzlich erlischt danach 
der Anspruch auf Auszahlung der Förderung.

7. Prüfung der Mittelverwendung
7.1. Die Prüfung der zweckentsprechenden Mittelverwendung 

obliegt dem LSB bzw. den Wirtschaftsprüfern oder der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Daneben ist der Landes-
rechnungshof berechtigt, Prüfungen bei den Empfängern 
(LandesSportBund, Landesfachverbände, Sportbünde, 
Sportvereine, anerkannte niedersächsische Sportorganisa-
tionen), die Mittel aus der Finanzhilfe des Landes Nieder-
sachsen erhalten haben, vorzunehmen (§ 6 Niedersächsi-
sches Sportfördergesetz – NSportFG).

7.2. Wird festgestellt, dass Zuschussempfänger Mittel aus der 
Finanzhilfe des Landes Niedersachsen entgegen dieser 
Förderrichtlinie abgerechnet haben, sind die Mittel aus 
Eigenmitteln des Antragsberechtigten an die sj Nds. zu-
rückzuzahlen.

7.3. Wird festgestellt, dass Zuschussempfänger Täuschungen 
zur Erlangung von Fördermitteln begangen haben, ist 
grundsätzlich eine Geldsumme in Höhe der Fördermittel 
für die gesamte Maßnahme aus Eigenmitteln des betroffe-
nen Zuschussempfängers an die sj Nds. zurückzuzahlen. 
Daneben kommt die Verhängung von Verbandsstrafen 
gemäß § 11 der LSB-Satzung in Betracht.

7.4. Der Rückzahlungsbetrag wird vom Tag des Zahlungsein-
gangs beim Zuschussempfänger bis zum Tag des Zah-
lungseingangs des Rückzahlungsbetrages beim LSB mit 
5 v. H. über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich 
verzinst.

8. Inkrafttreten
8.1. 8.1. Diese Richtlinie tritt am 01.01.2022 in Kraft und ist 

bis zum 31.12.2024 befristet. Über zwischenzeitlich not-

wendig werdende Änderungen beschließt das zuständige 
LSB-Organ.
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14. Für Bestandsentwicklungsmaßnahmen kann der Sport-
bund nur für die vom LSB bestätigten Bestandsentwick-
lungsmaßnahmen eine zweckgebundene Bewilligung aus 
dem zugewiesenen Kontingent erteilen.

15.  Über eine zusätzliche Bewilligung für eine Bestandsent-
wicklungsmaßnahme aus dem Aufstockungsfonds 
entscheidet der LSB. Er erstellt dafür eine gesonderte, 
zweckgebundene Bewilligung, maximal in der Höhe der 
vom Sportbund aus seinem Kontingent für diese Maß-
nahme bewilligten Förderung. Die beiden Bewilligungen 
dürfen die max. Förderung von 35% bzw. 100.000 € nicht 
übersteigen. Die Auflistung der bewilligten Maßnahmen 
(bei Gesamtausgaben bis 25.000 €) und die Auflistungen 
mit den Kopien der Bewilligungen der Maßnahmen über 
25.000 € und der Bestandsentwicklungsmaßnahmen sind 
nach Erteilung der Kontingente spätestens bis zum 28.02. 
des betreffenden Förderjahres dem LSB vorzulegen. Die 
Angaben über die Förderungshöhe der Bewilligungen 
in dieser Liste sind verbindlich. Die Bewilligungen für 
Maßnahmen im Rahmen des Struktur- und Entwicklungs-
fonds werden vom LSB vorbereitet und durch die Sport-
bünde unterzeichnet.

Abwicklung/Änderungsanzeigen
16. Bei Änderungen der Baumaßnahme und/oder der Finan-

zierung ist zu überprüfen, ob dies eine Änderung der 
Förderungshöhe zur Folge hat. Dann muss der Sportbund 
bei Baumaßnahmen bis 25.000 € die Bewilligung aufheben 
und eine neue erteilen. Eine Kopie ist an den LSB zu senden.

17.  Bei allen Maßnahmen über 25.000 € und den Maßnah-
men im Rahmen des Struktur- und Entwicklungsfonds 
sind die beim Sportbund diese Maßnahmen betreffenden 
eingehenden Unterlagen an den LSB weiterzuleiten (s. 
Punkt 9). Nach Prüfung durch den LSB hebt der Sport-
bund die Bewilligung ggf. auf und erteilt eine neue. Bei 
Änderungen hinsichtlich des Aufstockungsfonds hebt der 
LSB seine Bewilligung auf und erteilt eine neue.

18. Werden innerhalb eines Förderjahres für Baumaßnahmen 
bewilligte Fördermittel aus dem zugewiesenen Gesamt-
kontingent ganz oder teilweise nicht benötigt, kann 
der Sportbund weitere Maßnahmen, die im laufenden 
Antragsjahr eingegangen sind oder bei der Bewilligung 
nicht berücksichtigt werden konnten, nach Rücksprache 
mit dem LSB, Team Sporträume und Umwelt, bewilligen. 
Dieses Verfahren gilt nur bis zum 30.09. eines Bewilli-
gungsjahres. Nach diesem Zeitpunkt nicht mehr benötig-
te Fördermittel fließen an den LSB zurück.  

 
Auszahlung

19. Bei Maßnahmen bis 25.000 € fordert der Verein über 
den Sportbund die Mittel mit dem Antrag auf Auszahlung 
(Kopie oder Original) und dem Aktenzeichen ab. Der 
Sportbund prüft den Antrag. Sollte bei Vorlage des Aus-
zahlungsantrages ein Verstoß gegen die Richtlinie und 
die Bewilligung vorliegen, muss der Sportbund eine Än-
derung bzw. eine Aufhebung der Bewilligung vornehmen. 
Eine Kopie erhält der LSB zur Kenntnis. Unvollständige 
Auszahlungsanträge werden vom LSB nicht bearbeitet 
und werden an den Sportbund zur Nachbesserung zu-
rückgegeben.

20.  Bei Maßnahmen über 25.000 € und den Maßnahmen im 
Rahmen des Struktur- und Entwicklungsfonds fordert 
der Verein die Mittel über den Sportbund oder direkt 
beim LSB ab. Rechnung(en) und Zahlungsnachweis(e) in 
Kopie sind beizufügen. Der Sportbund erhält über direkt 
angeforderte und erfolgte Auszahlungen eine Kopie.

21. Eine Förderung aus dem Aufstockungsfonds wird im 
Rahmen der Abforderung der Mittel dem Antragstellen-
den vom LSB mit den Kontingentmitteln zeitgleich über-
wiesen.

Verwendungsnachweis
22.  Der Sportbund überwacht die Fertigstellungsanzeige 

der Vereine bei Maßnahmen mit einer Förderung bis 
5.000 € und die Abgabe der Verwendungsnachweise bei 
Maßnahmen bis 25.000 €. Der Sportbund prüft die vor-
liegenden Verwendungsnachweise auf sachliche/rechne-
rische Richtigkeit nach Aktenlage. Sollte bei Vorlage der 
Fertigstellungsanzeige bzw. nach Prüfung des Verwen-
dungsnachweises ein Verstoß gegen die Richtlinie und 
die Bewilligung vorliegen, hat der Sportbund dem Verein 
ein Rückforderungsschreiben mit nachvollziehbarer Be-
gründung und Zahlungsaufforderung zuzustellen. Eine 
Kopie erhält der LSB zur Kenntnis. Der Verein überweist 
den Betrag direkt an den LSB. Die Berechnung und Er-
stattungsaufforderung der Zinsen gegenüber dem Verein 
erfolgt durch den LSB.

23.  Der LSB überprüft die Vollständigkeit der Vorlage von 
Verwendungsnachweisen bei Maßnahmen über 25.000 
€ und den Maßnahmen im Rahmen des Struktur- und 
Entwicklungsfonds. Der Verein sendet die Unterlagen di-
rekt an den LSB. Der LSB prüft die vorliegenden Verwen-
dungsnachweise auf sachliche/ rechnerische Richtigkeit 
nach Aktenlage. Sollte nach Prüfung des Verwendungs-
nachweises ein Verstoß gegen die Richtlinie und die 
Bewilligung vorliegen, fordert der LSB die ausgezahlten 
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2. Richtlinien
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2.4.1. Richtlinie für die Bereitstellung von Zuschüssen für lizenzierte  
nebenberufliche bzw. geringfügig Beschäftigte Übungsleiterinnen oder 
Trainerinnen bzw. Übungsleiter oder Trainer bei Landesfachverbänden 

2.4 Richtlinien für Landesfachverbände

1. Allgemeine Grundlagen und Zielsetzung
Für den Trainings- und Übungsbetrieb in den Landes-
fachverbänden sind qualifizierte Übungsleiterinnen oder 
Trainerinnen bzw. Übungsleiter oder Trainer (ÜL/T) von 
besonderer Bedeutung.Der LandesSportBund Nieder-
sachsen e. V. (LSB) stellt aus Mitteln der Finanzhilfe des 
Landes Niedersachsen seinen Landesfachverbänden 
aus den berechneten Kontingenten einen Zuschuss für 
die Abrechnung von lizenzierten nebenberuflichen bzw. 
geringfügig Beschäftigten ÜL/T zur Verfügung, die min-
destens die 1. Lizenzstufe absolviert haben.

2. Antragsberechtigte
Antragsberechtigte sind nur Landesfachverbände als or-
dentliche Mitglieder mit weniger als 10.000 Mitgliedern, 
die nicht an Förderprogrammen des LSB zur Gewährung 
von Zuschüssen für die Beschäftigung von hauptberuf-
lichen Sportlehrkräften bzw. Trainerinnen und Trainern 
nach Ziffer 6 der Allgemeinen Abrechnungsbestimmun-
gen teilnehmen. Die Förderung erfolgt im Rahmen der 
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel aus dem zu-
gewiesenen Kontingent (Ausnahme Leistungssport). Ein 
Anspruch auf Förderung besteht nicht. 

3. Fördervoraussetzungen
3.1. Der Antragsberechtigte muss dem LSB bei Zuschuss-

beantragung bis zum Zeitpunkt der Auszahlung des 
gewährten Zuschusses seine Gemeinnützigkeit nachwei-
sen. Der aktuelle Nachweis der Gemeinnützigkeit darf 

nicht älter als fünf Jahre sein.
3.2. Der Antragsberechtigte setzt für den geförderten Trainings- 

und Übungsbetrieb im Landesfachverband qualifizierte 
ÜL/T ein, die im Besitz einer gültigen DOSB-Lizenz sind. 

3.3. Der Nachweis einer gültigen Lizenz erfolgt über die 
Registrierung im LSB-Intranet in Verbindung mit dem 
DOSB-Zertifikat des DOSB-Lizenzmanagement-Systems 
(DOSB-LiMS). 

3.4. Die lizenzierten ÜL/T müssen nachweislich und persön-
lich für den Antragsberechtigten im Jahr der Förderung 
tätig sein. 

3.5. Gefördert werden können sowohl ehrenamtliche, neben-
berufliche als auch geringfügig Beschäftigte  ÜL/T. Ge-
ringfügig Beschäftigte ÜL/T in Landesstützpunkten und 
Landesleistungszentren können nicht gefördert werden. 
Entscheidende Grundlage für die Förderung ist die gülti-
ge personenbezogene Lizenz, bzw. sind die vorhandenen 
gültigen personenbezogenen Lizenzen.

3.6. Der Antragsberechtigte muss eine unbare Auszahlung 
der Vergütung für die nach Ziffer 3.2 – 3.5 förderfähigen 
ÜL/T mindestens in Höhe des gewährten Zuschusses im 
Förderjahr vornehmen.

4. Kontingentberechnung, Gegenstand, Umfang und 
Höhe der Förderung
Der LFV kann aus dem insgesamt zugewiesenen Förder-
kontingent (Ausnahme Leistungssport) maximal 2.400 
Euro für diesen Förderzweck verwenden. 

Mittel zzgl. Zinsen zurück. Eine Kopie erhält der jeweilige 
Sportbund zur Kenntnis. 

24. Der Sportbund hat den Eingang der Verwendungsnach-
weise der Maßnahmen bis 25.000 € und der Fertigstel-
lungsanzeigen des laufenden Jahres bis zum 31.01. des 
Folgejahres in Form einer Auflistung an die Geschäftsstelle 
des LSB zu senden.

25. Nach Abschluss der Aktenführung bei Maßnahmen über 
25.000 € sowie bei Maßnahmen im Rahmen des Struk-
tur- und Entwicklungsfonds und ggf. Prüfung durch die 
Revision wird die komplette Akte zur fristgemäßen Aufbe-
wahrung vom LSB an den Sportbund zurückgegeben.

Sonstiges
26. Für das gesamte Verfahren sind vom Sportbund und den 

Vereinen die zur Verfügung stehenden, aktuellen Formblät-
ter des LSB zu nutzen.

27. Anträge, die im jeweiligen Förderjahr nicht bewilligt wer-
den konnten, erhalten die Sportbünde zurück und können 
auf Grundlage der gültigen Richtlinie neu eingereicht 
werden. 

Inkrafttreten/Gültigkeit 
Die Durchführungsbestimmung ist bis zum 31.12.2022 befris-
tet. Über zwischenzeitlich notwendig werdende Änderungen 
beschließt das zuständige LSB-Organ. 
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